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1 Vorbemerkungen 
 
 
Auftraggeber: Immobilien GmbH 

Auftragseingangsdatum:  02.06.2006 

Gutachterliche Leistung: Verkehrswert (§ 194 BauGB) 

Anlass der  
Gutachtenerstellung: 
 

Vermögensübersicht 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

29.06.2006 

Eigentümer: lt. vorliegendem Grundbuchauszug: 
 

·  Immobilien GmbH 
 

Tag der Ortsbesichtigung: 
 

29.06.2006 
 

Teilnehmer am  
Ortstermin: 

zwei Hausmeister, ein Vertreter der Immobilien GmbH, 
 
eine technische Mitarbeiterin des Sachverständigen und der 
unterzeichnende Sachverständige selbst 
 

Was besichtigt werden 
konnte: 
 

Gewerbe: von jedem Bauteil mind. 1 Einheit beispielhaft 
Dach: nein  

 
Die Einheiten waren zum Besichtigungszeitpunkt vermietet und 
demzufolge gewerblich genutzt. Die Besichtigung bezieht sich daher 
auf die sichtbaren Gebäudeteile. Verdeckte Schäden können nicht 
ausgeschlossen werden, sind aber nach Auskunft der Hausmeister 
nicht vorhanden. 
 
Insoweit wurde ein dem Durchschnitt der besichtigten Einheiten und 
den Angaben des Auftraggebers entsprechender Zustand und 
Ausstattungsstandard unterstellt.  
 

Gutachtenerstellung unter  
Mitwirkung von: 
 

einer technischen Mitarbeiterin des Sachverständigen 
 
Das Gutachten wurde unter meiner Leitung und vollständigen 
Verantwortung erstellt. 
 

Besonderheiten: Der Erbbaurechtsvertrag lag dem Sachverständigen nur teilweise vor, 
ebenso die Vereinbarung zur Vorauszahlung des Erbbauzinses.  
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Leistungsabgrenzung: Baumängel und -schäden: Diese werden nur soweit erfasst, wie sie 

für die Ermittlung des Verkehrswertes nötig sind. Es wurden keine 
zerstörenden Untersuchungen durchgeführt, berücksichtigt werden nur 
sichtbare, nicht verdeckte Mängel. Insofern stellt dieses Gutachten 
kein abschließendes Gutachten über bauliche Mängel und Schäden 
dar. 
 
Baubeschreibung: Es werden nur offensichtliche und vorherrschende 
Merkmale aufgezählt, soweit sie ohne Zerstörung erkennbar sind; 
Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den 
vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. 
Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die 
Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile, Anlagen, Ausstattungen und 
Installationen wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 
 
Schädlinge und Schadstoffe: Untersuchungen auf pflanzliche und 
tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende 
Baumaterialien (z.B. Holzschutzmittel) sowie Altlasten im Sinne des 
Bundesbodenschutzgesetzes wurden nicht durchgeführt. 
 
Baugrund: Eine lageübliche Baugrundsituation ist insoweit 
berücksichtigt, wie sie in die Bodenrichtwerte eingeflossen ist. 
Darüber hinausgehende vertiefende Untersuchungen und 
Nachforschungen wurden nicht angestellt. 
 
Bauordnungsrecht: Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage der 
tatsächlich bestehenden Gebäude durchgeführt. Die Übereinstimmung 
der baulichen Anlagen und Nutzungen mit dem Bauordnungsrecht und 
Baugenehmigungen wird vorausgesetzt. 
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2 Grundstücks- und Gebäudebeschreibung 

2.1 Lage 
Ort und Einwohnerzahl: 
 

Friedland, ca. 48.700 Einwohner; Landkreis Rhein-Erft-Kreis, in 
unmittelbarer Nähe der Stadt XY gelegen 
 
östlicher Stadtrand 
Geschäfte des täglichen Bedarfs in fußläufiger Entfernung 

innerörtliche Lage: 
 

öffentliche Verkehrsmittel (Bus + S-Bahn) in fußläufiger Entfernung 
 

Lageeinschätzung:  Geschäftslage: gut durch unmittelbare Anbindung an die B 700 und 
das Autobahnkreuz A 1 / A 4 und damit an XY 
 

Art der Bebauung und 
Nutzung in der Straße: 
 

ausschließlich gewerbliche Nutzung; offene, i.d.R. 1-3-geschossige 
Bauweise 
 

Immissionen: normal durch Gewerbe und Straßenverkehr 

2.2 Grund und Boden 
Grundbuch: Grundbuch von  Blatt lfd. Nr. 
 Friedland  9000 1 
     
Kataster: Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
 Friedland 1 1 49 
 Friedland 1 2 34.839 
 Friedland 1 3 11 
 Friedland 1 4 804 
 Friedland 1 5 986 
 Friedland 1 6 14.790 
 Friedland 1 7 444 
 Friedland 11 8 567 
 Friedland 11 9 25 
 Friedland 11 10 3.155 
 Friedland 11 11 18.354 
 Friedland 11 12 169 
 Friedland 11 13 1.015 
   Summe: 75.208 m² 
 
Es handelt sich um ein Erbbaurecht verzeichnet im Erbbaugrundbuch Blatt 9001, 
Bestandsverzeichnis Nr. 14 und 15. Das Erbbaurecht besteht bis zum 31.12.2042, gegebenenfalls 
bis zum 31.12.2082. Ein wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmer wird das Erbbaurecht, da die 
Gebäude nicht ihre Gesamtnutzungsdauer erreicht haben werden, mit großer Wahrscheinlichkeit 
verlängern. Dies wird in der Wertermittlung angenommen. Zur Veräußerung, außer die 
Veräußerung erfolgt im Rahmen einer gesellschaftlichen Um- oder Neuordnung der Verhältnisse 
beim Erbbauberechtigten oder an eine Gesellschaft sowie bei Verkäufen an Dritte, an denen der 
Erbbauberechtigte mit mind. 25 % beteiligt ist, ist die Zustimmung des Eigentümers erforderlich.  
Die Belastung des Erbbaurechts mit Dauerwohn- und Dauernutzungsrechten, Hypotheken, 
Grund- und Rentenschulden sowie Reallasten bedarf  keiner Zustimmung des Eigentümers. 
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2.3 Erschließung 
Straßenart: 
 

Erschließungsstraße für Gewerbegebiet, direkt an der B 700 gelegen 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut; Fahrbahn asphaltiert; Gehwege beidseitig 
vorhanden, befestigt mit Betonverbundsteinen 
 

Versorgungsanschlüsse und 
Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom; Gas und Wasser aus öffentlicher Versorgung; 
Kanalanschluss 
 

Grenzverhältnisse, 
nachbarliche 
Gemeinsamkeiten: 
 

keine Grenzbebauung der Gebäude 
 

Baugrund, Grundwasser  
(soweit ersichtlich): 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund; keine 
Grundwasserschäden 
 

 

2.4 Rechtliche Gegebenheiten (wertbeeinflussende Rechte und Belastungen) 

2.4.1 Privatrechtliche Situation 
Grundbuchlich gesicherte  
Belastungen: 
 

Eintragungen in Abteilung II des Grundbuchs: 
 

Aus Gründen der Anonymisierung wurde auf die Abbildung verzichtet. 
 

Die Eintragungen sind für Erbbaurechte typisch oder behindern 
die Nutzung des Bewertungsobjekts nicht wesentlich und sind 
daher nicht wertrelevant.  
 
Quelle: Grundbuchauszug vom 02.11.2005 

 
(Hinweis: Schuldverhältnisse in Abteilung III des Grundbuchs werden bei der Ermittlung 
eines Verkehrswertes nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. 
bestehende Schulden bei Beleihung, Verkauf o. Ä. sachgerecht berücksichtigt werden.) 

 
 
 

Die vermiete Fläche beträgt 34.529,38 m². Es besteht ein Leerstand 
von 5.220,93 m². Die monatlichen Einnahmen aus den 
Nettokaltmieten betragen 203.508,94 €.  

Vermietungssituation: 
 

Quelle: Auftraggeber 
 

Nicht eingetragene Rechte 
und Lasten: 
 

Sonstige nicht grundbuchlich eingetragene Lasten (z. B. 
begünstigende) Rechte sowie besondere Wohnungs- und 
Mietbindungen sind nicht vorhanden. 
 

 Quelle: Auftraggeber  
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag in kein 
Bodenordnungsverfahren einbezogen. 
 
Quelle: Schriftliche Auskunft, Herr Zucker, Stadt Friedland 
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2.4.2 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.4.2.1 Bauplanungsrecht 
Darstellungen im  
Flächennutzungsplan: 
 

Gewerbefläche 
 

Bauplanungsrechtliche 
Situation: 
 

Das zu bewertende Objekt liegt im Wirkungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 12.3 G, rechtskräftig am 17.05.1991. Dieser 
enthält die folgenden Festsetzungen: 
 
Fläche = Gewerbegebiet der Baustufe III/8 
GRZ = 0,8 (Grundflächenzahl) 
GFZ = 2,0 (Geschossflächenzahl) 

 
Das Grundstück ist in drei Zonen aufgeteilt. Darauf sind jeweils nur 
Anlagen und Betriebe zulässig, die einen Schallleistungspegel in 
Zone 1 von tagsüber 57 und nachts 42, in Zone 2 von tagsüber 62 
und nachts 47 und in Zone 3 tagsüber 70 und nachts 47 db nicht 
überschreiten. Ausnahmen sind möglich. In einer Zone des 
Grundstücks sind keine Anlagen und Betriebe genehmigungsfähig, 
die Emissionen erzeugen.  
 

Weitere Satzungen und 
Baugebote: 
 

Es liegen keine Sanierungssatzungen im Sinne der §§ 136ff., keine 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen im Sinne der §§ 165ff., 
keine Erhaltungssatzungen im Sinne der §§ 172-174 und keine 
städtebaulichen Gebote im Sinne der §§ 175-179 BauGB vor. 
 

Entwicklungszustand  
(Grundstücksqualität): 

baureifes Land 

 Quelle: Schriftliche Auskunft, Herr Zucker, Stadt Friedland 

2.4.2.2 Erschließungsbeitragssituation 
Beitrags- und Abgaben-
situation: 

Das Bewertungsobjekt ist beitrags- und abgabenfrei. 
 
Quelle: Auftraggeber 
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2.4.2.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Festsetzungen 
 
Baulasten: 
 

Das Baulastenverzeichnis enthält nachfolgende Eintragungen:  
 

·  Blatt 100: Die Grundstücke Friedland, Flur 1, Flurstücke 1, 
2, 3 und Flur 11, Flurstücke 8, 9 und 10 bilden in planungs- 
und bauordnungsrechtlicher Hinsicht eine Einheit 

·  Blatt 200: Die Errichtung und Unterhaltung einer 
Lärmschutzwand auf den Grundstücken Gemarkung 
Friedland, Flur 1 Flurstücke 1, 2, 3 und 4 wird geduldet. Die 
Eigentümer bzw. die Erwerber des Grundstückes 
Gemarkung Friedland, Flur 1, Flurstück 3 und die 
Eigentümerin des Grundstücks, Flur 11, Flurstück 8 
verzichten bereits in dieser Baulast darauf, keinerlei 
Ansprüche wegen Inanspruchnahme ihres Grundstückes 
gegenüber den Begünstigen oder deren Rechtsnachfolger 
geltend zu machen.  

 
Quelle: Schriftliche Auskunft, Frau Paprika, Stadt Friedland 
 

Denkmalschutz: 
 

Das Grundstück ist nicht in der Denkmalliste eingetragen. Es gilt 
jedoch Umgebungsschutz, da unmittelbar angrenzend 
Bodendenkmäler vorhanden sind. Außerdem besteht die Vermutung, 
dass sich auf dem Gelände der ehemaligen Brikettfabrik verfüllte 
Keller und Fundamente befinden. Es ergibt sich keine Behinderung 
der ausgeübten Nutzung. Der Umgebungsschutz ist daher nicht 
wertrelevant.  
  
Quelle: Schriftliche Auskunft, Herr Zucker, Stadt Friedland und Auftraggeber 
 

Naturschutz: 
 

Es sind keine über die generell geltende Baumschutzverordnung 
hinausgehenden naturschutzrechtlichen Festsetzungen getroffen 
worden. 
 
Quelle: Auftraggeber 

 
Wasserschutz: Das Bewertungsobjekt liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone. 

 
Quelle: Auftraggeber 

 

2.4.2.4 Bodenbelastung 
 
Bodenbelastung: Das Grundstück ist im Altlastenkataster der zuständigen Unteren 

Bodenschutzbehörde nicht aufgeführt. 
 
Es ergaben sich während der Ortsbesichtigung keine Hinweise auf 
schädliche Bodenveränderungen (Kontaminationen). Es wird 
demzufolge von ungestörten Bodenverhältnissen ausgegangen. 
Quelle: Auftraggeber 
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2.5 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 
 
Die Beschreibungen beruhen auf Beobachtungen vom Ortstermin oder sind der Baubeschreibung 
entnommen. 
 

2.5.1 Bauteil A – Möbelhaus und Arbeitsamt 
 
Gebäudetyp: Gewerbebau mit drei Vollgeschossen, bestehend aus: zwei Gebäuden, 

mittels Glasbau verbunden; nicht unterkellert, nicht ausgebautes 
Dachgeschoss 
 

Baujahr :  1995/96 (laut Eigentümer) 

Bauweise: Stahlbeton-Skelettbauweise mit Stahlbetondecken 

Dach: Dachform: Flachdach 

Deckung: Trapezbleche und Kunststoffdachbahnen 

Unterkonstruktion: Holz 

Aufbauten: keine  

Isolierung: ja  
 

 
Fassade: Waschbeton-Sandwichelemente und farbiges Trapezblech 

Fenster: teilweise Kunststofffenster mit Isolierverglasung 

teilweise Metallfenster mit Isolierverglasung 
 

 
Sanitärbereich: Objektart Bauweise Qualität 

Fliesen türzargenhoch  mittel 
WC stehend mittel 

 

 
Fußböden: Zimmer Fußbodenarten 

Einheiten Fliesen, Linoleum, 
Teppich 

Nassräume Fliesen 
   

Heizung: Gas-Zentralheizung mit Flachheizkörpern und Thermostatventilen 
 

Besonderheiten: Außenrollos (Mietereinbau) 

Gesamtbeurteilung: Das Gebäude befindet sich in normal erhaltenem Zustand. 
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2.5.2 Bauteil B – Bau- und Gartenmarkt 
 
Gebäudetyp: Gewerbebau mit zwei Vollgeschossen; nicht unterkellert, nicht 

ausgebautes Dachgeschoss 
 

Baujahr :  1995/96 (laut Eigentümer) 

Bauweise: Stahlbeton-Skelettbauweise mit Stahlbetondecken 

Dach: Dachform: Flachdach 

Deckung: Trapezbleche und Kunststoffdachbahnen 

Unterkonstruktion: Holz 

Aufbauten: keine  

Isolierung: ja  
 

 
Fassade: Waschbeton-Sandwichelemente und farbiges Trapezblech 

Fenster: teilweise Kunststofffenster mit Isolierverglasung 

teilweise Metallfenster mit Isolierverglasung 

teilweise Oberlichter 
 

 
Fußböden: Zimmer Fußbodenarten 

Einheiten Fliesen, Linoleum, 
Teppich 

Nassräume Fliesen 
   

Heizung: Gas-Zentralheizung mit Flachheizkörpern und Thermostatventilen 
 

Gesamtbeurteilung: Das Gebäude befindet sich in normal erhaltenem Zustand. 
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2.5.3 Bauteil C – Hallen mit Bürotrakten 
 
Gebäudetyp: Gewerbebau mit zwei Vollgeschossen, bestehend aus: sechs Hallen, 

mittels Brandschutz-Schiebetore verbunden; nicht unterkellert 
 

Baujahr :  1995/96 (laut Eigentümer) 

Bauweise: Stahlbeton-Skelettbauweise mit Stahlbetondecken 

Dach: Dachform: Flachdach 

Deckung: Trapezbleche und Kunststoffdachbahnen 

Unterkonstruktion: Holz 

Aufbauten: keine  

Isolierung: ja  
 

 
Fassade: Waschbeton-Sandwichelemente und farbiges Trapezblech 

Fenster: teilweise Kunststofffenster mit Isolierverglasung 

teilweise Metallfenster mit Isolierverglasung 
 

 
Sanitärbereich: Objektart Bauweise Qualität 

Fliesen türzargenhoch  mittel 
WC stehend mittel 

 

 
Fußböden: Zimmer Fußbodenarten 

Einheiten Beton, Industrie-Boden 

Nassräume Fliesen 
   

Heizung: Deckenlüfter (Heizzentrale in Bauteil E)  
 

Besonderheiten: LKW-Tore 

Gesamtbeurteilung: Das Gebäude befindet sich in normal erhaltenem Zustand. 
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2.5.4 Bauteil E – Hallen mit Bürotrakten 
 
Gebäudetyp: Gewerbebau mit zwei Vollgeschossen, bestehend aus: vier Hallen, mittels 

Brandschutz-Schiebetoren verbunden; nicht unterkellert 
 

Baujahr :  1995/96 (laut Eigentümer) 

Bauweise: Stahlbeton-Skelettbauweise mit Stahlbetondecken 

Dach: Dachform: Flachdach 

Deckung: Trapezbleche und Kunststoffdachbahnen 

Unterkonstruktion: Holz 

Aufbauten: keine  

Isolierung: ja  
 

 
Fassade: Waschbeton-Sandwichelemente und farbiges Trapezblech 

Fenster: teilweise Kunststofffenster mit Isolierverglasung 

teilweise Metallfenster mit Isolierverglasung 
 

 
Sanitärbereich: Objektart Bauweise Qualität 

Fliesen türzargenhoch  mittel 
WC stehend mittel 

 

 
Fußböden: Zimmer Fußbodenarten 

Einheiten Beton, Industrie-Boden 

Nassräume Fliesen 
   

Heizung: Deckenlüfter (Heizzentrale in Bauteil E)  
 

Besonderheiten: große Tore, Laderampen mit elektrischen Überladebühnen 

Gesamtbeurteilung: Das Gebäude befindet sich in normal erhaltenem Zustand. 
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3 Ermittlung des Verkehrswerts 

3.1 Verfahrenswahl mit Begründung 
Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist nach § 194 BauGB ein marktgerechter Preis, der 
Verkehrswert.  
 
Dieser wird „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung 
bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und 
tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des 
sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche 
Verhältnisse zu erzielen wäre.”  
 
Um einen möglichst marktgerechten Wert zu ermitteln, also einen, der einem realistischen 
Verkaufspreis nahe kommt, müssen die für das zu bewertende Objekt geeigneten 
Wertermittlungsverfahren ausgewählt werden. Können mehrere Verfahren angewendet werden, 
so erhöht dies die Sicherheit des Ergebnisses. 
 
Welche Verfahren auszuwählen sind, beruht vor allem auf zwei Fragen: 
 
1. Welche Verfahren sind in der Lage, die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt 
nachzuvollziehen? 
2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur 
Verfügung? 

Bodenwertermittlung 
Der Bodenwert wird für gewöhnlich anhand eines Bodenrichtwertes1, gelegentlich auch anhand 
einzelner Vergleichskaufpreise ermittelt. Durch Anpassungen des verwendeten Bodenrichtwerts 
oder der Vergleichskaufpreise gleicht man diese an das zu bewertende Grundstück und dessen 
Eigenschaften an. 
 
Für die Lage des Bewertungsobjekts liegt ein geeigneter Bodenrichtwert vor. Das Niveau 
des Bodenrichtwertes wurde anhand der Lagequalität mit anderen Richtwerten verglichen 
und für plausibel befunden. Die Bodenwertermittlung wird daher auf dieser Grundlage 
durchgeführt. 
 
Bodenwertaufteilung (Bodenwertanteil des Erbbaurechts) 
Die Ermittlung des Bodenwertanteils für das Erbbaurecht erfolgt nur nach dem von 
Sprengnetter/Strotkamp entwickelten Bewertungsmodell. Das in der WertR diesbezüglich 
mitgeteilte Modell wird insbesondere deshalb nicht angewendet, weil darin eine ggfl. von der 
Bodenwertermittlung abweichende Dynamik des tatsächlichen (bzw. zulässigen) Erbbauzinses 
nicht sachgemäß berücksichtigt wird.  

Ertragswertverfahren 
Mit dem Ertragswertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die 
üblicherweise zur Erzielung von Renditen und weniger zur Eigennutzung verwendet werden. 
 
Das zu bewertende Objekt ist ertragsorientiert zu sehen, daher wird das 
Ertragswertverfahren als alleiniges wertbestimmendes Verfahren angewendet. 

                                                 
1 Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für ähnlich genutzte Grundstücke in einer abgegrenzten Zone. 
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3.2 Bodenwertermittlung 
 
Der Bodenrichtwert beträgt für vergleichbare Lagen 130,00 €/m² zum Stichtag 1.1.2006 (auch zum 
1.1.2005 wurde die Spanne mit 120 €/m² bis 140 €/m² angegeben. Der Sachverständige schätzt die 
Wertigkeit des Objektes aufgrund der Lage und des Schnittes am Mittelwert mit 130 €/m² ein). Das 
Richtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 
 
Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Baufläche/Baugebiet = G (gewerbliche Baufläche) 
beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand = frei 
 
Beschreibung des Bewertungsgrundstücks: 
 
Wertermittlungsstichtag = 29.06.2006 
Entwicklungszustand = baureifes Land 
Grundstücksfläche = 75.208 m² 
 

3.2.1 Bodenwertermittlung des unbelasteten Bewertungsgrundstücks 
 
Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 29.06.2006 
und die wertbeeinflussenden Zustandsmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 
 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitrags-/abgabenfreien Zustand Erläuterung 

Tatsächlicher b/a-Zustand des Bodenrichtwerts (frei)  = 130,00 €/m²  

b/a-freier Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung)  = 0,00 €/m²  

 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 1.1.2006 29.06.2006  ´  1,0  

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Qualität baureifes Land baureifes Land  ´  1,0  

Art der Nutzung G (gewerbliche 
Baufläche) 

G (gewerbliche 
Baufläche) 

 ´  1,0  

  = 0,00 €/m²  

beim Bewertungsobjekt noch ausstehende Beiträge u.ä.  -  0,00 €/m²  

Relativer Bodenwert   = 130,00 €/m²  

 
Hinweis:  In den nachfolgenden Wertermittlungsverfahren wird aus bewertungstheoretischen Gründen zunächst der 

angepasste b/a-freie Bodenwert verwendet. Beim Bewertungsobjekt ggf. noch ausstehende Beiträge u.ä. 
werden in den herangezogenen Wertermittlungsverfahren als sonstige besondere wertbeeinflussende 
Umstände in Abzug gebracht. 

 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

relativer b/a-freier Bodenwert   = 130,00 €/m²  

Fläche   ´  75.208 m²  

b/a-freier Bodenwert   = 9.777.040,00 €  

 
 
Der b/a-freie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 29.06.2006 insgesamt 9.777.040,00 €. 
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3.2.2 Bodenwertermittlung des Erbbaurechts nach Sprengnetter/Strotkamp 
 
Bodenwert des unbelasteten Grundstücks am 
Wertermittlungsstichtag (BW = 9.777.040,00 €) 

  

üblicher Erbbauzinssatz z für vergleichbare Grundstücke am 
Wertermittlungsstichtag (z = 6,0 %) 

  

angemessener Erbbauzins Z am Wertermittlungsstichtag 
(Z = BW ́  z = 9.777.040,00 € ´  6,0 %) 

=  586.622,40 €  

Zeitrentenbarwertfaktor a 
�  Restlaufzeit des Erbbaurechts (nE = 77,00 Jahre) 
�  angemessener Kapitalisierungszinssatz (a1 = 6,0 %) 

 
 
´   16,989 

 

Barwert des angemessenen Erbbauzinses BZ  =  9.966.127,95 € 

zulässiger Erbbauzins Z' am Wertermittlungsstichtag 
(vertraglich und gesetzlich erzielbarer Erbbauzins) 

=  530.654,00 €  

Zeitrentenbarwertfaktor a 
·  Restlaufzeit des Erbbaurechts (nE = 77,00 Jahre) 
�  angemessener Kapitalisierungszinssatz (a2 = 8,7 %) 
�  Zahlungsweise: vierteljährlich, nachschüssig 

´   11,822  

Barwert des zulässigen Erbbauzinses BZ'  –  6.273.391,59  € 

Differenz der Barwerte (BZ – BZ') 
 finanzmathematisch ermittelter Bodenwertanteil des 
Erbbaurechts 

 =  3.692.736,36  € 

Wertfaktor f1S (Marktanpassung)  ´   1,00  

Bodenwert des Erbbaurechts  =  3.692.736,36  € 
(nach Sprengnetter/Strotkamp)  rd.  3.692.736,00  €  

3.2.2.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen zur Ermittlung des Bodenwertanteils des 
Erbbaurechts nach Sprengnetter/Strotkamp 
 
Bodenwert des unbelasteten Grundstücks am Wertermittlungsstichtag 

Der vom Erbbaurecht unbelastete Bodenwert ist grundsätzlich auf den beitrags- und 
abgabenrechtlichen Zustand des fiktiv unbebauten Erbbaugrundstücks am Kauftag abzustellen. 
Sollte eine weitere Erschließungsmaßnahme in absehbarer Zeit anstehen, so ist der Bodenwert 
auf die danach gegebene Erschließungssituation abzustellen. Die vom Erbbaurechtsnehmer 
hierfür zu erbringenden Beiträge und Abgaben sind dann als besondere wertbeeinflussende 
Umstände in Abzug zu bringen (vgl. unten). 

 

Üblicher Erbbauzinssatz z 

Vgl. Tabelle der üblichen Erbbauzinssätze in Sprengnetter, Lehrbuch, Kapitel 4.09.8. 

 

Zeitrentenbarwertfaktor a 

Die Zeitrentenbarwertfaktoren a sind in Sprengnetter, Lehrbuch, tabelliert. Bei einer von der 
jährlich nachschüssigen Zahlungsweise abweichenden Zahlungsweise des zulässigen 
Erbbauzinses sind dort die Korrekturfaktoren k(t) aus der Tabelle 3a bzw. 3b (a.a.O.) anzubringen. 
In dieser Berechnung werden Zeitrentenbarwertfaktoren unmittelbar unter Berücksichtigung der 
tatsächlich vereinbarten Zahlungsweise berechnet. 
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Angemessener Kapitalisierungszinssatz a1 

a1 = k – b = 6,0 % (  näherungsweise in diesem Modell angesetzter Erbbauzinssatz z) 

worin  k = angemessene Immobilienrendite für unbebaute Grundstücke » z + b = 9,0 % 

 b = jährliche Bodenwertänderung = 3,0 % 

Erfahrungswerte für b sind in Sprengnetter, Lehrbuch Kapitel 4.08 abgedruckt. 

 

Zulässiger Erbbauzins Z’ am Wertermittlungsstichtag 
(vertraglich und gesetzlich erzielbarer Erbbauzins) 

Dieser wurde inklusive der bisher möglichen Erbbauzinsanpassungen ermittelt.  

 

Angemessener Kapitalisierungszinssatz a2 

a2 = k – e = 8,7 % (  näherungsweise z + b – e) 

e = jährliche Auswirkung der vereinbarten Wertsicherungsklausel = 0,3 % 

Die Anpassung ergibt sich durch die im Durchschnitt alle 6 Jahre mögliche Erbbauzinsanpassung 
(wenn der Lebenshaltungskostenindex um 10 % gestiegen ist, kann angepasst werden), wobei nur 
60 % der Veränderung weitergegeben werden dürfen.  

 

Wertfaktor f 1S 

Vgl. Tabelle 7–2 ”Wertfaktoren f1S” in Sprengnetter [2], Teil 9, Kapitel 2 (Erbbaurechte), 
Abschnitt 7.1.4 und in Sprengnetter, Lehrbuch, Kapitel 4.09.8. 

Für gewerbliche Erbbaurechte ist der Wertfaktor mit 1,0 anzusetzen.  
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3.3  Ertragswertermittlung 
 

Gebäudebezeichnung Mieteinheit Nutzflächen nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete 

    monatlich jährlich 
  (m²) (€/m²) (€) (€) 

Gebäude A  Laden 3.413,26 8,29 28.295,87 339.550,44 
 Büro EG  210,34 5,45 1.147,23 13.766,76 
 Büro 1. u. 2. OG  999,23 9,52 9.509,51 114.114,12 
Gebäude B Laden   15.289,17 6,86 104.831,22 1.257.974,64 
Gebäude C Büro   1.316,99 6,70 8.823,83 105.885,96 
 Hallen   8.124,56 4,00 32.498,24 389.978,88 
Gebäude E Halle   9.076,21 3,24 29.365,28 352.383,36 
 Büro   1.320,55 5,00 6.602,75 79.233,00 
Freiflächen/Sendemast Sendemast   -  458,33 5.499,96 
Summe  39.750,31  221.532,26 2.658.387,12 
 
Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der nachhaltig erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt                 
(vgl. § 17 Abs. 2 WertV). Der Einfluss der Mietabweichungen wird als sonstiger wertbeeinflussender Umstand in der 
Wertermittlung berücksichtigt (vgl. § 19 WertV). 
 

Rohertrag (Summe der nachhaltig erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten)  2.658.387,12 € 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(10,5 % der nachhaltig erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete) 

 
----  

 
278.754,15 € 

jährlicher Reinertrag  = 2.379.632,97 € 

Reinertragsanteil des Bodens 
6,5 % von 9.777.040,00 € (Liegenschaftszinssatz ´  Bodenwert) 

 
----  

 
635.507,60 € 

Ertrag der baulichen und sonstigen Anlagen = 1.744.125,37 € 

Vervielfältiger   (gem. Anlage zur WertV) 
bei p = 6,5 % Liegenschaftszinssatz und 
 nG = 69 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 
´́́́  

 
 

15,185 

Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen  = 26.484.543,74 €  
 
 
Zusammenstellung der (Ertrags)Wertanteile des Erbbauberechtigten am bebauten Erbbaurecht 
 
Bodenwert(anteil) des Erbbaurechts  = 3.692.736,00 €  
   
Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen  + 26.484.543,74 €  
   
vorläufiger Ertragswert des Erbbaurechts = 30.177.279,74 €  
   
Erbbaurechts-Marktanpassungsfaktor f5S ´  1,00 

 = 30.177.279,74 € 
   
sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände + 3.300.000,00 € 
   
(Ertrags)Wert des Erbbaurechts = 33.477.279,74 €  
 rd. 33.500.000,00 € 
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3.3.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 
 
Flächen 
 
Die Flächen wurden den Mietaufstellungen entnommen.  
 
Quelle: Mietenlisten  
 
Rohertrag  
 
Der Rohertrag wird als nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete gemäß § 17 Abs. 1 WertV angesetzt.  
 

Lage Name Fläche/m² Miete jährl. In € Miete monatl. in € Miete in €/m² Mietspiegel Bemerkungen

Bauteil A1

1 A1 Mieter 1 2.495,23 250.158,72 20.846,56 8,35 3,50-17,30
2 VB Mieter 1 109,50 10.985,88 915,49 8,36 3,50-17,30
3 A2 Mieter 1 808,53 78.405,84 6.533,82 8,08 3,50-17,30

Gesamt 3 3.413,26
Leer 0 0,00
Vermietet 3 3.413,26 28.295,87 8,29

Bauteil A2 Name Fläche/m² Miete jährl. In € Miete monatl. in € Miete in €/m² Mietspiegel
1 EG Mieter 2 210,34 13.766,76 1.147,23 5,45 2,00-12,98
2 1. OG Mieter 3 110,21 12.616,80 1.051,40 9,54 2,00-12,98
3 1. OG Mieter 3 290,61 32.986,32 2.748,86 9,46 2,00-12,98
4 2. OG Mieter 3 598,41 68.511,00 5.709,25 9,54 2,00-12,98

Gesamt 4 1.209,57
Leer 0 0,00
Vermietet 4 1.209,57 10.656,74 8,81

Bauteil B Name Fläche/m² Miete jährl. In € Miete monatl. in € Miete in €/m² Mietspiegel
1 Baumarkt Mieter 4 15.289,17 1.257.974,64 104.831,22 6,86 3,50-17,30

Gesamt 1 15.289,17
Leer 0 0,00
Vermietet 1 15.289,17 104.831,22 6,86

Bauteil C1 Name Fläche/m² Miete jährl. In € Miete monatl. in € Miete in €/m² Mietspiegel
1 Büro Mieter 2 185,98 15.492,00 1.291,00 6,94 2,00-12,98
2 Büro EG 65,68 0,00 0,00 2,00-12,98
3 Halle Mieter 5 2.891,40 135.461,48 11.288,46 3,90 1,50-6,39
4 Büro 1.OG 390,88 0,00 0,00 2,00-12,98

Gesamt 4 3.533,94
Leer 2 456,56
Vermietet 2 3.077,38 12.579,46 4,09

Bauteil C2 Name Fläche/m² Miete jährl. In € Miete monatl. in € Miete in €/m² Mietspiegel
1 Halle 2.162,72 0,00 0,00 1,50-6,39 leer zum 30.06.06
2 Büro EG 53,66 0,00 0,00 2,00-12,98

Gesamt 2 2.216,38
Leer 2 2.216,38
Vermietet 0 0,00 0,00 0,00

Bauteil C3 Name Fläche/m² Miete jährl. In € Miete monatl. in € Miete in €/m² Mietspiegel
1 Büro IGeM 1.OG 130,90 0,12 0,01 0,00 2,00-12,98
2 Büro 1.OG 129,67 0,00 2,00-12,98
3 Halle 1.823,46 0,00 0,00 1,50-6,39 leer zum 30.06.06
4 Büro EG 65,06 0,00 2,00-12,98

Gesamt 4 2.149,09
Leer 3 2.018,19
Vermietet 1 130,90 0,01 0,00

Bauteil C4 Name Fläche/m² Miete jährl. In € Miete monatl. in € Miete in €/m² Mietspiegel
1 Büro EG 24,05 0,00 2,00-12,98
2 Halle Mieter 6 1.246,98 62.105,88 5.175,49 4,15 1,50-6,39
3 Büro 1.OG rechts Mieter 7 129,67 9.803,04 816,92 6,30 2,00-12,98
4 Büro 1.OG links Mieter 7 18,60 1.406,16 117,18 6,30 2,00-12,98
5 Büro 1. OG 122,84 0,00 2,00-12,98

Gesamt 5 1.542,14
Leer 2 146,89
Vermietet 3 1.395,25 6.109,59 4,38  
Büroflächen C gesamt 1.316,99
Büroflächen C Leerstand 982,74
Büroflächen C vermietet 334,25 je m² 6,66

Hallenflächen C gesamt 8.124,56
Hallenflächen C Leerstand 3.986,18
Hallenflächen C vermietet 4.138,38 je m² 3,98

Bauteil E1 Name Fläche/m² Miete jährl. In € Miete monatl. in € Miete in €/m² Mietspiegel
1 Halle Mieter 5 1.665,01 79.166,88 6.597,24 3,96 1,50-6,39
2 Büro Mieter 5 261,03 12.411,36 1.034,28 3,96 2,00-12,98

Gesamt 2 1.926,04
Leer 0 0,00
Vermietet 2 1.926,04 7.631,52 3,96

Bauteil E2 Name Fläche/m² Miete jährl. In € Miete monatl. in € Miete in €/m² Mietspiegel
1 Halle Mieter 5 2.221,94 105.647,52 8.803,96 3,96 1,50-6,39
2 Büro EG Mieter 5 191,88 9.123,36 760,28 3,96 2,00-12,98
3 Büro 1.OG 191,03 0,00 2,00-12,98

Gesamt 3 2.604,85
Leer 1 191,03
Vermietet 2 2.413,82 9.564,24 3,96

Bauteil E3 Name Fläche/m² Miete jährl. In € Miete monatl. in € Miete in €/m² Mietspiegel
1 Halle Mieter 5 2.733,95 129.992,16 10.832,68 3,96 1,50-6,39
2 Büro EG Mieter 5 191,88 9.123,36 760,28 3,96 2,00-12,98
3 Büro 1.OG 191,88 0,00 2,00-12,98

Gesamt 3 3.117,71
Leer 1 191,88
Vermietet 2 2.925,83 11.592,96 3,96

Bauteil E4 Name Fläche/m² Miete jährl. In € Miete monatl. in € Miete in €/m² Mietspiegel
1 Halle Mieter 5 2.455,31 116.743,68 9.728,64 3,96 1,50-6,39
2 Büro Mieter 5 292,85 13.924,32 1.160,36 3,96 2,00-12,98

Gesamt 2 2.748,16
Leer 0 0,00
Vermietet 2 2.748,16 10.889,00 3,96

Büroflächen E gesamt 1.320,55
Büroflächen E Leerstand 382,91
Büroflächen E vermietet 937,64 je m² 3,96

Hallenflächen E gesamt 9.076,21
Hallenflächen E Leerstand 0,00
Hallenflächen E vermietet 9.076,21 je m² 29.365,28  

 
Sonstiges Name Fläche/m² Miete jährl. In € Miete monatl. in € Miete in €/m² Mietspiegel

1 Freifläche Mieter 8 1,00 10.800,00 900,00 900,00

2 Fläche Mieter 9 25,25 5.499,96 458,33 18,15
Gesamt 2 26,25
Leer 0 0,00
Vermietet 2 26,25 1.358,33 51,75

Art Anzahl Einheiten Fläche/m² Miete monatl. in € Miete in €/m² Mietspiegel
Gewerbe Gesamt 33 39.750,31
Gewerbe Leer 11 5.220,93
Gewerbe Vermietet 22 34.529,38 202.150,61 5,85
Einnahmen jährlich 2.425.807,28
Einheiten Sonstiges 2 1.358,33
Einnahmen jährlich 16.299,96

Einnahmen Alles 203.508,94
Einnahmen Alles jährlich 2.442.107,24  
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Die Mieten für die Gewerbeeinheiten liegen innerhalb der Spannenangaben der Marktrecherche, 
dabei orientieren sich die Mieten am Durchschnittswert. Die Mieten erscheinen somit nachhaltig 
erzielbar. Es wurde für die leer stehenden Einheiten die im Bauteil im Durchschnitt erzielten 
Mieten bzw. gerundete Werte angesetzt.  
 
 
Bewirtschaftungskosten 
 

BWK-Anteil Kostenanteil  
[% vom Rohertrag] 

Kostenanteil  
[€/m² Nfl.] 

Kostenanteil  
insgesamt [€] 

Verwaltungskosten 2,00 ---- 53.167,74 
Instandhaltungskosten ---- 3,00 119.250,93 
Schönheitsreparaturen ---- ---- ---- 
Mietausfallwagnis 4,00 ---- 106.335,48 
Summe   278.754,15 

(ca. 10,5 % des Rohertrags) 
 
Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2006 

 
Liegenschaftszinssatz 
 
Der Gutachterausschuss hat in seinem Grundstücksmarktbericht Liegenschaftszinssätze 
angegeben. Das Objekt ist nicht eindeutig einzuordnen. Es liegt zwischen einem Büro- und 
Geschäftsgebäude und einer sonstigen Gewerbeimmobilie.  
 

 
 
Der Sachverständige nimmt als Basis den Mittelwert zwischen den angegebenen Werten. Eine 
Verzinsung von 6,5 % erscheint insbesondere auch wegen der stärkeren Nachfrage nach 
Anlageimmobilien gerechtfertigt und wird daher vom Sachverständigen angesetzt.  
 
 
 
 
 
 

Restnutzungsdauer 
 

Gesamtnutzungsdauer Gebäudealter Restnutzungsdauer 
80 Jahre 11 Jahre 69 Jahre 

 
Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2006 
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Vervielfältiger 
 

Der Vervielfältiger ist eine Rechengröße des Ertragswertverfahrens und berücksichtigt darin den 
Umstand, dass Erträge einer Immobilie nicht auf einmal sondern erst langfristig erbracht werden 
und daher Zinsaspekten und Inflation unterliegen. Der Vervielfältiger bestimmt sich anhand des 
angesetzten Liegenschaftszinssatzes und der verwendeten Restnutzungsdauer und erfolgt nach der 
in Anlage 1 (zu § 16, Abs. 3) der WertV festgelegten Formel. 
 
 

Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 
 

Beim Bewertungsobjekt liegen zwei unterschiedliche besondere wertbeeinflussende Umstände 
vor. Zum Einen ist der Erbbaurechtsnehmer laut den vorliegenden Unterlagen noch für rd. 
11,5 Jahre von der Erbbauzinszahlung befreit (durch Vorauszahlung des Erbbauzinses), zum 
Anderen liegen aber auch noch Leerstände vor.  
 

1. Erbbauzinsfreistellung 
 

Der Barwert der Erbbauzinsfreistellung wird wie folgt ermittelt: 
 
Zeitrentenbarwertfaktor für 11,5 Jahre, 9 % Renditezinssatz und 0,28 Dynamik Erbbauzinssatz bei 
vierteljährlicher nachschüssiger Zahlung: 7,46 x 461.438,68 € (ursprünglich vereinbarer 
Erbbauzins) = 3.442.332,55 €. 
 

2. Leerstände 
 

Es liegen für rd. 5.200 m² derzeit keine Mietverträge vor. Setzt man eine durchschnittliche Miete 
von rd. 5,- €/m² an und kalkuliert im Mittel mit einer Vermarktungsdauer von einem halben Jahr, 
ergibt sich:  
 

6 Monate x 5,- €/m² x 5.200 m² = 156.000 €, rd. 160.000 €, die als besondere wertbeeinflussende 
Umstände zu berücksichtigen sind.  
 

Insgesamt sind somit: 
 

3.442.332,55 € - 160.000 € = 3.282.332 €, rd. 3.300.000 € als besondere wertbeeinflussende 
Umstände zu berücksichtigen.  
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3.4  Zusammenfassung und Verkehrswert 
 

 

Beim Bewertungsobjekt handelt es sich um einen Gewerbepark mit einer 
Gesamtfläche von 75.208 m². Die vermiete Fläche beträgt 34.529,38 m². Es besteht 
ein Leerstand von 5.220,93 m². Die monatlichen Einnahmen aus den Nettokaltmieten 
betragen zum Bewertungsstichtag 203.508,94 €. 

Der ermittelte Verkehrswert entspricht dem 13,7-fachen der derzeitigen 
Jahresnettokaltmiete, dem 12,6-fachen der nachhaltig erzielbaren 
Jahresnettokaltmiete und rd. 840 €/m² Nutzfläche. 

Der Verkehrswert für das Grundstück Gewerbestraße „Gewerbepark Friedland“ in 
50555 Friedland wird zum Wertermittlungsstichtag 29.06.2006 mit rd. 

33.500.000,00 € 
ermittelt. 

 
 
 
Vorstehendes Gutachten habe ich aufgrund eingehender Besichtigung des Objektes und genauer 
Prüfung der Verhältnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Zu den Beteiligten besteht 
keinerlei persönliche und wirtschaftliche Bindung. Am Ergebnis des Gutachtens habe ich kein 
persönliches Interesse. 
 
Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine 
Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger 
nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
 
Berlin, den 26.07.2006 
 
 
 
 
 

Mirko Otto 
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) 

 
von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin 
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für 
die Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke 
 
zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(WF-Zert), Schwerpunkt Verkehrs-/Marktwertermittlung 
einschließlich Bewertungen für finanzwirtschaftliche 
Zwecke (Personalzertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 
17024) Zert.-Nr. 0102-004 
 
Immobilien-Sachverständiger (EBS/BIIS) 
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BauNVO: Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke vom 23. Januar 1990 (BGBl. I 
1990 S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22. 
April 1993 (BGBl. I 1993 S. 466) 
 

WertV: Wertermittlungsverordnung vom 06. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2209), zuletzt geändert durch Artikel 3 
BauROG vom 18. August 1997 (BGBl. I S. 2081) 
 

WertR:  Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken in der Fassung vom 19. Juli 
2002 (BAnz Nr. 238a vom 20. Dez. 2002) 
 

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 (RGBl. S. 195), Neufassung des Bürgerlichen Gesetzbuches vom 
2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. August 2002 (BGBl. I S. 
3412), Berichtigung der Bekanntmachung der Neufassung des Bürgerlichen Gesetzbuchs vom 22. Mai 2003 
(BGBl. I S. 738) 

 

6 Haftungsausschluss 
 
a) Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich nicht nur gegenüber dem Auftraggeber, sondern auch gegenüber Dritten. Das 

beauftragte Gutachten ist jedoch nur für den angegebenen Zweck bestimmt, was seinen Schutzbereich darauf begrenzt. Eine 
darüber hinausgehende Verwendung bedarf schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers. 

b) Haftungsansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit 
nachstehend nichts anderes vereinbart ist. 

c) Haftet der Auftragnehmer wegen eines schuldhaften Verstoßes gegen die Sachverständigenpflichten oder aus sonstiger 
schuldhafter Verletzung seiner Vertragspflichten, hat er die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden in vollem 
Umfang zu ersetzen. 

d) Im Übrigen wird die Haftung für Schäden aus fahrlässiger Pflichtverletzung ausgeschlossen. Das gilt nicht für die Verletzung 
ausdrücklich versprochener oder zentraler Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten) sowie für die Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit. Die Haftungsbeschränkung gilt auch dann nicht, wenn der Auftragnehmer für den eingetretenen 
Schaden Versicherungsschutz in Anspruch nehmen kann. 

e) Soweit die Haftung für schuldhafte Pflichtverletzung ausgeschlossen ist, gilt dies auch für schuldhaftes Fehlverhalten bei 
Angestellten, Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers. 

 
 
 
 
© Urheberrechtsschutz. Alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck 
bestimmt. Eine Vervielfältigung oder eine Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 
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